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I.  Geltungsbereich, Vertragsschluss 

1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für 

alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehun-

gen zwischen dem Vertragspartner und uns. Abweichen-

den, entgegenstehenden oder ergänzenden allgemeinen 

Geschäftsbedingungen des Vertragspartners widerspre-

chen wir hiermit ausdrücklich; solche werden nicht - auch 

nicht durch Auftragsannahme - Vertragsbestandteil. 

2. Die Anerkennung unserer allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen erfolgt spätestens mit Annahme des Angebotes 

bzw. mit Annahme unserer ersten Lieferung oder Leis-

tung. 

3. Abweichende Regelungen bedürfen der Schriftform. 

4. Bei Aufträgen mit Lieferung an Dritte gilt der Besteller 

als Auftraggeber, soweit keine anderweitige ausdrückliche 

schriftliche Vereinbarung getroffen wurde. 

II. Preise 

1. Die in unserem Angebot genannten Preise gelten unter 

dem Vorbehalt, dass die der Angebotsabgabe zugrunde-

gelegten Daten unverändert bleiben, längstens jedoch 30 

Tage nach Eingang des Angebotes beim Auftraggeber. 

Unsere Preise enthalten keine Mehrwertsteuer und gelten 

ab Werk. Sie schließen Verpackung, Fracht, Porto, Versi-

cherung und sonstige Versandkosten nicht ein. 

2. Nachträgliche Änderungen durch den Auftraggeber 

werden diesem – einschließlich der Kosten des dadurch 

verursachten Maschinenstillstandes – berechnet. Als nach-

trägliche Änderungen gelten auch Wiederholungen von 

Probeandrucken, die vom Auftraggeber wegen geringfü-

gigen Abweichungen von der Vorlage verlangt werden. 

3. Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probedrucke, Muster, 

Korrekturabzüge und ähnliche Vorarbeiten, die vom Auf-

traggeber veranlasst sind, werden auch im Rahmen eines 

bloßen Angebotes berechnet. Gleiches gilt für Datenüber-

tragungen (z.B. per ISDN). 

 

 

 

 

III. Zahlung 

1. Die Zahlung hat innerhalb 10 Tagen nach Rechnungs-

datum mit 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen ohne 

Abzug zu erfolgen. Die Skontovereinbarung bezieht sich 

nicht auf Fracht, Porto, Versicherung oder sonstige Ver-

sandkosten. Die Rechnung wird unter dem Tag der Liefe-

rung, Teillieferung oder Anzeige der Lieferbereitschaft (im 

Falle einer Holschuld oder eines Annahmeverzuges) ausge-

stellt.  

2. Bei von uns zu erbringenden Vorleistungen können 

angemessene Abschlagszahlungen verlangt werden. 

3. Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegen-

ansprüchen aufzurechnen, steht dem Vertragspartner nur 

insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten oder 

rechtskräftig festgestellt sind. 

4. Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruches wegen einer 

nach Vertragsschluss eingetretenen oder bekannt gewor-

denen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des 

Auftraggebers gefährdet, so können wir Vorauszahlung 

verlangen, noch nicht ausgelieferte Ware zurückhalten 

sowie die Weiterarbeit einstellen. Diese Rechte stehen uns 

auch zu, wenn der Auftraggeber sich mit der Bezahlung 

von Lieferungen in Verzug befindet, die auf demselben 

rechtlichen Verhältnis beruhen. 

5. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 10 

% über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen. Die Gel-

tendmachung weiteren Verzugsschadens wird hierdurch 

nicht ausgeschlossen. 

IV. Lieferung 

1. Haben wir uns zum Versand verpflichtet, so nehmen wir 

diesen für den Auftraggeber mit der gebotenen Sorgfalt 

vor, haften jedoch nur für Vorsatz und grobe Fahrlässig-

keit. Die Gefahr geht auf den Auftraggeber über, sobald 

die Sendung an die den Transport durchführende Person 

oder Firma übergeben wird. 

2. Vor Weiterversand der Druckwerke durch unseren Kun-

den oder durch Dritte  ist auf jeden Fall die Lieferung auf 
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ihre Vollständigkeit und Mangelfreiheit zu prüfen. Ein 

Weiterversand – vor allem durch Dritte – ist erst nach Ver-

sandfreigabe unseres Vertragspartners zulässig. 

3. Liefertermine sind nur verbindlich, wenn sie von uns 

ausdrücklich und schriftlich als verbindliche Termine bestä-

tigt werden. 

4. Geraten wir in Verzug, so ist uns zunächst eine ange-

messene Nachfrist von mindestens 14 Tagen zu gewähren.  

5. Betriebsstörungen sowohl in unserem Betrieb als auch 

in dem eines Zulieferers, insbesondere durch Streiks, Aus-

sperrungen sowie bei allen sonstigen Fällen höherer Ge-

walt, berechtigen nicht zur Kündigung des Vertragsver-

hältnisses. Die Grundsätze über den Wegfall der Ge-

schäftsgrundlage bleiben unberührt. 

6. Uns steht an vom Auftraggeber angelieferten Druck- 

und Reprovorlagen, Manuskripten, Dateien und Datenträ-

gern, Rohmaterialien und sonstigen Gegenständen ein 

Zurückbehaltungsrecht gemäß § 369 HGB bis zur voll-

ständigen Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäfts-

verbindung zu. 

7. Verpackungen werden von uns nur unmittelbar nach 

Auslieferung der Ware, bei Folgelieferungen nur nach 

rechtzeitiger vorheriger Mitteilung und Bereitstellung zu-

rückgenommen. Die Kosten des Transportes der ge-

brauchten Verpackungen trägt der Auftraggeber. Die 

zurückgegebenen Verpackungen müssen sauber, frei von 

Fremdstoffen und nach Typen sortiert sein. Andernfalls 

sind wir berechtigt, vom Auftraggeber die bei der Entsor-

gung entstehenden Mehrkosten zu verlangen. 

V. Periodische Arbeiten 

Verträge über regelmäßig wiederkehrende Arbeiten, ins-

besondere Zeitschriften, Broschüren, Loseblattsammlun-

gen und ähnliche Werke (Periodika), können nur mit einer 

Frist von mindestens drei Monaten zum Schluss eines Mo-

nats gekündigt werden. 

VI. Eigentumsvorbehalt 

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zu deren vollständigen 

Bezahlung unser Eigentum. 

2. Bei beiderseitigen Handelsgeschäften bleibt die geliefer-

te Ware bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer be-

stehenden Forderungen gegen den Auftraggeber unser 

Eigentum. Zur Weiterveräußerung ist der Auftraggeber 

nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang berechtigt. 

Der Auftraggeber tritt seine Forderungen aus der Weiter-

veräußerung hierdurch an uns ab. Wir nehmen die Abtre-

tung hiermit an. Spätestens im Falle des Verzugs ist der 

Auftraggeber verpflichtet, den Schuldner der abgetrete-

nen Forderung zu nennen. Übersteigt der Wert der für uns 

bestehenden Sicherheiten unsere Forderung insgesamt um 

mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Auftragge-

bers oder eines durch unsere Übersicherung beeinträchtig-

ten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach 

unserer Wahl verpflichtet. 

3. Enthalten die von uns gelieferten Druckerzeugnisse 

auch Werbeanzeigen und/oder PR-Aktionen, tritt der Auf-

traggeber auch seine Forderungen aus den zugrunde lie-

genden Werbeverträgen hiermit an uns ab. Im übrigen 

gelten auch insoweit die Regelungen gem. Ziff. VI. 2. die-

ser AGB entsprechend. 

4. Bei der Be- oder Verarbeitung vom Auftragnehmer  

stammender Waren sind wir als Hersteller gemäß § 950 

BGB anzusehen und behalten in jedem Zeitpunkt der Ver-

arbeitung Eigentum an den Erzeugnissen. Sind Dritte an 

der Verarbeitung beteiligt, sind wir auf einen Miteigen-

tumsanteil in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehalts-

ware beschränkt. Das so erworbene Eigentum gilt als Vor-

behaltseigentum. 

VII. Beanstandungen, Gewährleistung 

1. Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der gelie-

ferten Ware sowie der zur Korrektur übersandten Vor- 

und Zwischenerzeugnisse in jedem Fall unverzüglich zu 

prüfen und bei etwaigen Mängeln unverzüglich zu rügen; 

andernfalls ist er mit etwaigen Gewährleistungsansprü-

chen ausgeschlossen.  

2. Die Gefahr etwaiger Fehler geht mit der Druckreif-

/Fertigungsreif-Erklärung auf den Auftraggeber über, so-

weit es sich nicht um Fehler handelt, die erst in dem sich 

an die Druckreif-/Fertigungsreif-Erklärung anschließenden 

Fertigungsvorgang entstanden sind oder erkannt werden 

konnten. Das gleiche gilt für alle sonstigen Freigabe-

Erklärungen des Auftraggebers. 

3. Verzichtet der Auftraggeber auf die Anfertigung eines 

Proofs oder Andrucks,  ist die Rüge von Farbabweichun-
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gen gegenüber Vorlagen, Mustern o.ä. ausgeschlossen. 

Wir sind PSO-zertifiziert und drucken im Prozeßstandard 

bzw. nach ISO 12647-2. 

4. Finden die Druckerzeugnisse trotz entsprechender 

Mängelrüge tatsächliche Verwendung, gelten die Produk-

te damit als abgenommen, mit der Folge, dass der Auf-

traggeber von späteren Mängelrügen ausgeschlossen ist. 

5. Für Mängel an den von uns gelieferten Waren leisten 

wir zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbes-

serung oder Ersatzlieferung.  

6. Offensichtliche Mängel müssen unverzüglich nach Emp-

fang der Ware schriftlich angezeigt werden; andernfalls 

sind Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen. Ist unser 

Vertragspartner Unternehmer, trifft ihn die volle Beweis-

last für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesonde-

re für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststel-

lung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängel-

rüge.  

7. Wählt unser Vertragspartner wegen eines Mangels nach 

gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, 

steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen 

des Mangels zu.  

8. Wählt der Vertragspartner nach gescheiterter 

Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware nach 

unserer Wahl beim Vertragspartner, wenn ihm dies 

zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich dann 

auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der 

mangelhaften Sache, sofern uns nicht Arglist 

nachgewiesen wird. 
9. Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein 

Jahr ab Ablieferung der Ware. Ist unser Vertragspartner 

Verbraucher, beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre ab 

Ablieferung der Ware. Bei gebrauchten Sachen beträgt die 

Verjährungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware.  

10. Garantien im Rechtssinne erhält der Vertragspartner 

durch uns nicht.  

11. Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen 

nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung, es sei 

denn, dass die Teillieferung für den Auftraggeber ohne 

Interesse ist. 

12. Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsver-

fahren können geringfügige Abweichungen vom Original 

nicht beanstandet werden. Das Gleiche gilt für den Ver-

gleich zwischen Andrucken und Auflagendruck. 

13. Für Abweichungen in der Beschaffenheit des einge-

setzten Materials haften wir nur bis zur Höhe der eigenen 

Ansprüche gegen den jeweiligen Zulieferanten. In einem 

solchen Fall sind wir von der Haftung befreit, wenn wir 

Ansprüche gegen die Zulieferanten an den Auftraggeber 

abtreten. Wir haften, soweit Ansprüche gegen den Zulie-

feranten durch unser Verschulden nicht bestehen oder 

nicht durchsetzbar sind. 

14. Bezüglich Zulieferungen (auch von Datenträgern) 

durch den Auftraggeber oder durch einen von ihm einge-

schalteten Dritten unterliegen wir keiner Prüfungspflicht. 

Insbesondere Dateien müssen unseren technischen Anfor-

derungen, die wir auf Wunsch jeweils aktuell zur Verfü-

gung stellen, entsprechen, andernfalls ist jegliche Gewähr-

leistung und Haftung ausgeschlossen. 

15. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der bestell-

ten Auflage und/oder bis zu  200 Stück können nicht be-

anstandet werden. Berechnet wird die gelieferte Menge. 

Bei Lieferungen aus Papiersonderanfertigungen < 1.000 

kg erhöht sich der Prozentsatz auf 20%, < 2.000 kg auf 

15%. 

VIII. Haftung und Schadensersatz 

1. Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst ent-

standen sind, haften wir - aus welchen Rechtsgründen 

auch immer - nur bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit 

unserer Organe oder leitenden Angestellten, bei schuld-

hafter Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesund-

heit, bei Mängeln, die wir arglistig verschwiegen oder 

deren Abwesenheit wir garantiert haben und bei Mängeln 

des Liefergegenstandes, soweit nach dem Produkthaf-

tungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an privat 

genutzten Gegenständen gehaftet wird.  

2. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflich-

ten haften wir auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leiten-

der Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in Letzte-

rem Falle aber begrenzt auf den vertragstypischen, ver-

nünftigerweise vorhersehbaren Schaden.  

3. Im Übrigen haften wir, soweit der Schaden durch eine 

vom Vertragspartner für den betreffenden Schadensfall 

abgeschlossene Versicherung gedeckt ist, nur für etwaige 
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damit verbundene Nachteile, z.B. höhere Versicherungs-

prämien o.ä. 

4. Hat unser Vertragspartner nach vorstehenden Regelun-

gen Anspruch auf Ersatz eines Verzugsschadens, be-

schränkt sich dieser auf maximal 5 % des vereinbarten 

Kaufpreises bzw. Werklohns. Hat der Vertragspartner nach 

vorstehenden Regelungen Anspruch auf Schadensersatz 

statt der Leistung, beschränkt sich der Anspruch auf ma-

ximal 25 % des vereinbarten Kaufpreises oder Werklohns. 

5. Weitergehende Ansprüche des Vertragspartners sind 

ausgeschlossen. 

IX. Verjährung 

Alle Ansprüche des Vertragspartners, aus welchen Rechts-

gründen auch immer, verjähren in zwölf Monaten, soweit 

das Gesetz keine kürzere Verjährung vorsieht. Für vorsätz-

liches oder arglistiges Verhalten sowie bei Ansprüchen 

nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen 

Fristen.  

X. Eigentum an Arbeitsmittel, Aufbewahrung und 

Urheberrecht 

1. Die von uns zur Herstellung des Vertragserzeugnisses 

eingesetzten Betriebsgegenstände, insbesondere Filme, 

Lithografien, Druckplatten, Datenträger der EDV, EDV-

Dateien und -Programme bleiben, auch wenn sie geson-

dert berechnet werden, unser Eigentum und werden nicht 

ausgeliefert. 

2. Druckvorlagen, Filme, Datenträger usw., die uns zur 

Druckvorbereitung zur Verfügung gestellt werden, werden 

von uns (ggf. als Bogenmontage) max. drei Monate nach 

Ablieferung der Vertragserzeugnisse aufbewahrt. Eine 

weitere Lagerung erfolgt nur aufgrund eines gesonderten 

Auftrags, der entsprechend zu vergüten ist. Eine Rückga-

be- oder sonstige Herausgabepflicht besteht für uns nicht, 

es sei denn, dies wird bei der Übergabe an uns ausdrück-

lich und schriftlich vereinbart bzw. verlangt. Eine Rückga-

be erfolgt dann im verarbeiteten Zustand, die Rückgabe 

von Filmen in der Regel als Bogenmontage. 

3. Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausfüh-

rung seines Auftrages Rechte Dritter, insbesondere Urhe-

berrechte, verletzt werden. Der Auftraggeber hat uns von 

allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen Rechtsver-

letzung freizustellen. 

XI. Impressum 

Wir können auf den Vertragserzeugnissen mit Zustim-

mung des Auftraggebers in geeigneter Weise auf unsere 

Firma hinweisen. Der Auftraggeber kann die Zustimmung 

nur verweigern, wenn er hieran ein überwiegendes Inte-

resse hat. 

XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Wirksamkeit 

1. Erfüllungsort und Gerichtsstand sind D-74821 Mos-

bach. Auf das Vertragsverhältnis findet ausschließlich 

deutsches Recht Anwendung; das UN-Kaufrecht ist ausge-

schlossen. 

2. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer 

Bestimmungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestim-

mungen nicht berührt. 
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